
Impfen im Justizvollzug – Vorschläge und Betrachtung  
aus der Praxis der Vollzugsmedizin

Einleitung
Impflücken sind ein bekanntes Problem in Deutsch-
land, Menschen sind deshalb nur unzureichend vor 
impfpräventablen Erkrankungen und deren Folgen 
geschützt.1 Jeder Patientenkontakt sollte daher zur 
Überprüfung des Impfstatus genutzt werden.2 Dies 
betrifft auch den Justizvollzug als besonders pre
käres Umfeld. Die Rahmenbedingungen der voll-
zuglichen Versorgungstätigkeit erfordern pragmati-
sche Ansätze, die sich niederschwellig und nach
haltig in bestehende Abläufe integrieren lassen. Der 
vorliegende Artikel gibt einen Überblick über mög-
liche Impfprioritäten im Vollzug aus der Praxis der 
Vollzugsmedizin, der als Handreichung in diesem 
Setting dienen kann und Schwerpunkte basierend 
auf den Lebensumständen und epidemiologischen 
Gegebenheiten in diesem Kontext setzt.

Besondere Verantwortung  
des Justizvollzugs
Grundsätzlich besteht in deutschen Gefängnissen 
ein Anspruch auf medizinische Leistungen entspre-
chend dem Niveau der gesetzlichen Krankenversi-
cherungen („Äquivalenzprinzip“).3 Auch Impfun-
gen sind daher gemäß den Empfehlungen der Stän-
digen Impfkommission (STIKO) anzubieten.2

Da Menschen in Haft in Deutschland häufig eine 
Reihe von Risikofaktoren für unzureichende Impf-
quoten aufweisen, bspw. mangelnden Versiche-
rungsschutz, Wohnungslosigkeit oder Herkunft 
aus Ländern mit eingeschränktem Zugang zu Imp-
fungen, kann das Äquivalenzprinzip in diesem Zu-
sammenhang nur als Mindeststandard angesehen 
werden.

Menschen in Haft sind zudem unfreiwillig in einer 
Gemeinschaftsunterkunft untergebracht und dem 
hiermit assoziierten, erhöhten Risiko für Anste-
ckungen mit impfpräventablen Infektionskrank-
heiten ausgesetzt. Hieraus lässt sich eine besondere 

Fürsorgepflicht des Vollzugs ableiten, die es erfor-
derlich macht, sowohl das individuelle als auch das 
populationsbezogene Risiko impfpräventabler Er-
krankungen durch gezielte Maßnahmen zu mini-
mieren.

Risiken impfpräventabler  
Erkrankungen in Haft
Die Unterbringung von vielen Menschen auf relativ 
kleinem Raum ist grundsätzlich mit einer erhöhten 
Wahrscheinlichkeit von Ansteckungen mit Infek
tionskrankheiten verknüpft. Zudem gibt es Infek
tionsrisiken, die vollzugsspezifisch besonders be-
rücksichtigt werden müssen.

Insbesondere ist das Verletzungsrisiko in Haft er-
höht (Selbst- und Fremdaggression, Impulskontroll
störungen, körperliches Arbeiten teilweise unter 
Medikamenten- bzw. Drogeneinfluss), sodass auf 
einen ausreichenden Tetanusschutz geachtet wer-
den sollte. Aufgrund der gemeinschaftlichen Unter-
bringung und der großen Internationalität in vielen 
Justizvollzugsanstalten sollte dabei aufgrund der 
aktuellen Pertussis-, Polio- und Diphtherie-Situati-
on vorzugsweise eine Vierfachimpfung erfolgen 
(Tetanus-Diphtherie-Pertussis-Polio-Kombinations-
impfung).4–6

Seit dem Ende der COVID-19-Pandemie sind die 
Masern-Fallzahlen in Europa wieder stark angestie-
gen.7 Die hohe Kontagiösität der Masern gepaart mit 
der gemeinschaftlichen Unterbringungssituation 
und den oben genannten Risikoprofilen bedingt die 
Notwendigkeit einer Priorisierung der Masern-Imp-
fung (als einmalige Masern-Mumps-Röteln-Imp-
fung) im Vollzugssetting.

Auch Hepatitis B nimmt im Vollzug eine Sonder-
stellung ein, einerseits aufgrund der häufiger als 
außervollzuglich vorliegenden individuellen Risiko-
faktoren, andererseits aufgrund der in Haft erhöh-
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ten Expositionswahrscheinlichkeit gegenüber blut-
übertragenen Viren.8 Eine Hepatitis-B-Impfung 
kann als Anlass für eine Hepatitis-A-Impfung ge-
nommen werden, für die auch primär eine Indika-
tion bestehen kann (z. B. bei intravenös Drogenkon-
sumierenden, bei Personen mit erhöhtem sexuellem 
Expositionsrisiko, oder mit Krankheiten der Leber/
Leberbeteiligung).2

Die saisonal empfohlenen Impfungen gegen respi-
ratorische Erkrankungen wie COVID-19, Grippe 
(Influenza) und Respiratorische Synzytial-Viren 
(RSV) sollten auch in Justizvollzugsanstalten ange-
boten werden. Die Unterbringungssituation bedingt 
regelhaft ein erhöhtes Ansteckungsrisiko und eine 
rasche, epidemische Ausbreitung bei unweigerlich 
von außerhalb über Personal, Neuaufnahmen oder 
Besuch eingetragenen Infektionen.9

Pragmatisches Vorgehen in der Praxis
Verschiedene Ansätze zur Steigerung von Impf
quoten sind bekannt,10 wobei die Datenlage hinsicht
lich der Wirksamkeit von Impfanstrengungen im 
Vollzug eher begrenzt ist.11

Unabhängig von dezidierten Projekten zur Impf-
quotensteigerung sollte jeder Mensch, der neu in 
den Vollzug kommt, ärztlich vorgestellt werden. Die 
Erstuntersuchung sollte eine Prüfung des Impf
status beinhalten, sofern die Situation dies zulässt 
und nicht beispielsweise durch Intoxikationen oder 
psychische Ausnahmezustände belastet ist. Oft 
kann zudem kein Impfpass vorgelegt werden. In 
Tabelle  1 wird daher eine pragmatische Priorisie-
rung der anzubietenden Impfungen vorgeschlagen.

Während die Empfehlungen der STIKO vorsehen, 
bei nicht vorliegender Dokumentation von nicht 
stattgehabten Impfungen auszugehen, sollen glaub-
hafte Angaben zu früheren Impfungen berücksich-
tigt werden.2 In der Praxis werden Angebote zu 
Nachholimpfungen erfahrungsgemäß oftmals ab-
gelehnt unter dem eher unspezifischen Verweis da-
rauf, dass man ja in der Kindheit und Jugend alle 
Impfungen erhalten habe. Eine Compliance für 
Tetanus-Auffrischimpfungen mittels Vierfachimpf-
stoff und/oder für eine Nachholimpfung gegen 

Tab. 1 | Übersicht über einen Vorschlag pragmatischer Impfprioritäten im Justizvollzug; die einschlägigen Empfehlungen der 
Ständigen Impfkommission in der jeweils gültigen Fassung bleiben maßgeblich, siehe www.rki.de/stiko-empfehlungen.
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bei sehr häufigen Auffrischimpfungen.

b 	 HCV-/HIV-Infektion, riskantes Sexualverhalten, Rückkehr in Risikosetting (Obdachlosigkeit, Psychiatrie, Hochprävalenzländer  
[insb. in Osteuropa, Südostasien, Afrika, Karibik, Südamerika]). Bundeslandabhängig allgemeine Impfempfehlung.

c 	 Reguläre Kinderimpfung in Deutschland seit 1995; Anti-HBs-Titerkontrolle nach 4 – 8 Wochen.
d 	 Bundeslandabhängig können erweiterte Impfempfehlungen bestehen (bspw. uneingeschränkte Empfehlung zur Influenza-Impfung  

und FSME-Impfung ohne geografische Einschränkung in Baden-Württemberg; lbv.landbw.de/-/impfungen [abgerufen am 28.10.2025]).
e 	 Differenzierte Empfehlungen, falls mit anderem Impfstoff vorgeimpft.
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ten Expositionswahrscheinlichkeit gegenüber blut-
übertragenen Viren.8 Eine Hepatitis-B-Impfung 
kann als Anlass für eine Hepatitis-A-Impfung ge-
nommen werden, für die auch primär eine Indika-
tion bestehen kann (z. B. bei intravenös Drogenkon-
sumierenden, bei Personen mit erhöhtem sexuellem 
Expositionsrisiko, oder mit Krankheiten der Leber/
Leberbeteiligung).2

Die saisonal empfohlenen Impfungen gegen respi-
ratorische Erkrankungen wie COVID-19, Grippe 
(Influenza) und Respiratorische Synzytial-Viren 
(RSV) sollten auch in Justizvollzugsanstalten ange-
boten werden. Die Unterbringungssituation bedingt 
regelhaft ein erhöhtes Ansteckungsrisiko und eine 
rasche, epidemische Ausbreitung bei unweigerlich 
von außerhalb über Personal, Neuaufnahmen oder 
Besuch eingetragenen Infektionen.9

Pragmatisches Vorgehen in der Praxis
Verschiedene Ansätze zur Steigerung von Impf
quoten sind bekannt,10 wobei die Datenlage hinsicht
lich der Wirksamkeit von Impfanstrengungen im 
Vollzug eher begrenzt ist.11

Unabhängig von dezidierten Projekten zur Impf-
quotensteigerung sollte jeder Mensch, der neu in 
den Vollzug kommt, ärztlich vorgestellt werden. Die 
Erstuntersuchung sollte eine Prüfung des Impf
status beinhalten, sofern die Situation dies zulässt 
und nicht beispielsweise durch Intoxikationen oder 
psychische Ausnahmezustände belastet ist. Oft 
kann zudem kein Impfpass vorgelegt werden. In 
Tabelle  1 wird daher eine pragmatische Priorisie-
rung der anzubietenden Impfungen vorgeschlagen.

Während die Empfehlungen der STIKO vorsehen, 
bei nicht vorliegender Dokumentation von nicht 
stattgehabten Impfungen auszugehen, sollen glaub-
hafte Angaben zu früheren Impfungen berücksich-
tigt werden.2 In der Praxis werden Angebote zu 
Nachholimpfungen erfahrungsgemäß oftmals ab-
gelehnt unter dem eher unspezifischen Verweis da-
rauf, dass man ja in der Kindheit und Jugend alle 
Impfungen erhalten habe. Eine Compliance für 
Tetanus-Auffrischimpfungen mittels Vierfachimpf-
stoff und/oder für eine Nachholimpfung gegen 

Masern mittels Dreifachimpfstoff lässt sich unter 
Verweis auf die vollzugsspezifisch erhöhten Risiken 
allerdings häufig erreichen. Zielführend wäre es, 
den im Allgemeinen daheim vorhandenen Impf-
pass vorzulegen und an einem Folgetermin weitere 
Impferfordernisse in Ruhe zu besprechen, bspw. 
eine Komplettierung der Tetanus- oder Hepatitis-
Impfungen entsprechend des Risikoprofils vorzu-
nehmen. Bei Schwangeren ist an die Sicherstellung 
einer Grundimmunisierung gegen COVID-19 sowie 
in jeder Schwangerschaft an eine Auffrischimpfung 
gegen Influenza und Pertussis zu denken.

Bei saisonalen Impfungen bietet sich eine Informa-
tion durch Aushänge an, die im Sinne gesundheit-
licher Chancengleichheit mehrsprachig gestaltet 
sein sollten. Bei häufig mit großem zeitlichem Vor-
lauf veranlasster bedarfsorientierter Beschaffung 
der saisonalen Impfstoffe sollten optimalerweise 
Reserven insbesondere für neuankommende Perso-
nen mit erhöhtem Risiko mit eingeplant werden. 

Neben der Verbesserung des Impfangebots für 
Menschen in Haft ist es wichtig, die beruflich emp-
fohlenen Standardimpfungen für das Personal von 
Justizvollzugsanstalten im Rahmen der arbeitsmedi
zinischen Versorgung sicherzustellen.2

Fazit
Da viele Abläufe im Vollzug standardisiert erfolgen, 
bietet sich die Integration einer routinemäßigen 
Überprüfung des Impfstatus und eines Impfange-
bots beispielsweise im Rahmen der Erstuntersu-
chung an. Dies könnte ein niederschwellig imple-
mentierbarer Mindeststandard zur Verbesserung 
der Impfquote sein, optimalerweise in Kombination 
mit Information und Schulung des Gesundheits-
fachpersonals.12 Eine „Überimpfung“ ist grundsätz-
lich nicht zu befürchten, mit Ausnahme verstärkter 
Impfreaktionen insbesondere bei sehr häufigen 
Tetanus- oder Diphtherie-Auffrischimpfungen.2 
Zudem gilt, dass jede Impfung zählt.2 Eine kurze 
Haftdauer ohne Möglichkeit, eine Impfserie zu 
komplettieren, ist somit kein Grund für eine Nicht-
impfung.
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